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2118 aut Consuetudo.“ Göpfert 6.0 „Ordensleute dürfen ſie
nicht vornehmen, eimn Synodalſtatut entgegenſteht.“ Praktiſch
ieg alſo die Sache 0⁰ Wo durch ein Privileg oder eine rechtmäßige
Gewohnheit auch andere Ordensprieſter die Hervorſegnun

erteilen pflegen, kann ihnen dies der Pfarrer nicht mehr ver
wehren; wo aber gewohnheitsmäßig oder auf run von Diözeſan⸗
beſtimmungenI der Pfarrer die henedietio erteilen pflegt, kann

gegen eine neué, von den rdensleuten beabſichtigte Praxis nd
Gewohnheit proteſtieren und eine Erlaubnis verweigern. Was
die Stolgebühren anlangt, „wird man die Stolgebühr für die
Ausſegnung, wo ſie bisher 3 Recht beſtand, nicht als aufgehoben
anſehen dürfen trotz des oben zitierten Ckre der
21 bvember 1893, demzufolge leſeé Benediktion auch von jedem
anderen rieſter außer dem Pfarrer vorgenommen werden darf; iſt
dagegen bei dieſem kte irgendwo bisher nuL eine freiwillige abe
üblich eweſen, ſo ird der Pfarrer das einem anderen Geiſtlichen
QAbet Geſpendete nicht für ſich reklamieren Urfen (Kirchenlexikon,
tolgebühren XI. 844.)

Paſtoral⸗Fragen und ⸗Tülle.
(Briefgeheimnis.) Leo, en Hausvater und Beſitzer eines

bedeutenden Handelsgeſchäftes, faßt bei Gelegenhei einer heiligen
Volksmiſſion, an deren Uebungen eifrig teilnimmt, den feſten

ber ſeine Untergebenen ſorgfältiger als bisher wachen,
namentlich auch den brieflichen Verkehr der Seinigen mit aus
wärtigen Perſonen einer ſtrengeren Kontrolle unterziehen. Zu
dieſem Ende händigt ihm auf ein Verlangen der Briefbote alle
an die Seinigen adreſſierten Briefe ein, QAmt EL in dieſelben, bvenn
EeS ihm gut un Einſicht nehmen könne. Da ferner eine gefähr
liche Konkurrenz den Beſtand ſeines bisher blühenden Geſchäftes
bedroht, erſcha ſich durch enſelben Briefboten von Zeit
Zeit Auskunft ber die orreſpondenz ſeiner Konkurrenten, wodurch
ES ihm möglich wird, manchen Schaden von ſich abzuwenden. Im
Gewiſſen beunruhigt, rag Leo den Beichtvater, ob ſein
Verhalten wohl korrekt ſei Was iſt ihm antworten?

Der Vorſatz, den Leo faßt, mn Zukunft ber eine Untergebenen
ſorgfältiger ＋

en, als dies bisher geſchehen iſt, verdient ohne
Zweifel volle Billigung. Denn NUuUr oft chleicht ſich der Feind
m die Familie ein und ſäet Intraut in die Herzen der Untergebenen,
eil jene chlafen, welche en ollten. me Quelle ſittlichen
Verderbens iſt nicht ſelten der Brie  El, den junge Leute mit
auswärtigen Perſonen unterhalten. Der Erfahrungsſatz Sage mir,
mit wem du umgehſt, und ich ſage dir, wer du biſt —kann mit vollem
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Rechte auch auf den brieflichen Verkehr nit dem Nächſten ange
wendet werden. Dieſer Verkehr bezweckt oft nichts nderes al enn
vertrauliches und zugleich gefährliche Verhältnis unterhalten,
da  O für die Korreſpondenten von den verderblichſten Folgen ſein
kann. Treue Wachſamkeit nd entſchiedenes Eingreifen von ſeiten
der Eltern iſt in olchem eine heilige Pflicht

Auch Leos ſicht nd Bemühen, Eein Geſchäft mn blühendem
Zuſtande erhalten und ſich die gefährliche Konkurrenz 3
chützen, iſt ittlich gut; 10 mn Hinſicht auf enne Kinder, für deren
Zukunft ſorgen ſoll, gewöhnlich ogar Pflicht CT S fragt ſich,
ob auch die gewählten Mittel gut ſind, oder ob nicht auch hier der
Moralgrundſatz ene Anwendung findet: NOn 8Sunt facienda mala.
Ut eveniant bona? Beſteht nicht Kindern ud Dienſtboten
gegenüber die Pflicht des Briefgeheimniſſes? Von der Verletzung
des Briefgeheimniſſes durch Oeffnen und Leſen der Briefe ſagt
Gury Per St peccatum quia jure natural t zure gentium
AtUr Obligatio CCreta itterarum Haesa relinquendi, COII
merdum humanum Dessuln daretur (Tract. de CCreto 471. Qu 4
Nur die Einwilligung desjenigen, den der Brief adreſſiert iſt,
kann 5  um Oeffnen und Leſen esſelben berechtigen COnSenSuUS

Pressus VI tàcitus; nach einigen Autoren auch COnSenSUS praesumptus.
Die moderne Geſetzgebung wohl der meiſten Qaaten hat das natür⸗—
iche e des Briefgeheimniſſes unter den Schutz trenger Straf
geſ

3e geſtellt, ⁰ namentlich auch die eutſche und öſterreichiſche
Geſetzgebung, deren Beſtimmungen hinſichtlich der Strafprozeßord—

nd der Konkursordnung inhaltlich ſich en. Sie unter
ſcheiden ein Briefgeheimnis im weiteren nd engeren Sinne. „Er
ſteres iſt die jedem Staatsangehörigen durch die erfaſſung gegebene
Garantie, ſeine Gedanken Mn ſchriftlicher Form anderen erſonen
ungehemmt ud unbeaufſichtigt 3 übermitteln Das roffnen und
Unterdrücken fremder Briefe iſt allen, nicht bloß den Beamten der
Poſt, ſondern auch jedem ritten verboten Im engeren Sinne
verſte mon aber unter Briefgeheimnis I die Verpflichtung der
Poſt al  8 Verkehrsanſtalt, Üüber die Poſtſendungen nd den Depeſchen
verkehr keine Mitteilungen machen  7. (Spahn Staatslexikon?, Artikel
Briefgeheimnis). Dieſe Geſetze ind als ſtaatliche Sanktion des atur
geſetzes keine bloßen Pönalgeſetze, ondern ver  en auch Im
Gewiſſen. Doch Ird das Oeffnen und Eſen fremder Briefe unter
gewiſſen Umſtänden erlaubt; der Obrigkeit, wenn dies das
Staatswohl erheiſcht; den Ordensobern; auch jeder Privatperſon,
wenigſtens Im Bereiche des Gewiſſens, wenn dies das einzige ittel
iſt, —Aum ſich vor ungerechter Schädigung ſchützen EL letzteren
Punkt ehr der heilige Alfons: Es iſt rlaubt Briefe öffnen
57 81 Ule Njuste te Vexaret Alias 11011 licet tibi alterius Itteras
aperire 20 honum Uum Pprocurandum Vel 20 malum aliquod Vitan-
dum; quia hoe ESSe COntra COnIIIUILE bonum humani COmmercii.“
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III 969.) Zur Löſung des gegebenen Falles iſt die Fragebeantworten, ob der Hausvater den Kindern und Dienſtbotengegenüber zum Briefgeheimnis verpflichtet iſt? Mit anderen Worten
Ob Kinder Ud Dienſtboten ein Recht haben, ihre Herzensgeheim—niſſe mit Ausſchluß des Vaters reſp des Vorgeſetzten ungehemmtund unbeaufſichtigt einer Litten Perſon mitzuteilen? Bei Unmun⸗
igen Kindern kann von einem Briefgeheimnis wohl N die Rede
Eein, den ſeltenen Fall ausgenommen, daß das Kind ber
Gewiſſensangelegenheiten den Beichtvater ſchriftlich konſultiert. Nichtohne Schwierigkeit iſt die Beantwortung der Fage, wenn von der
heranwachſenden 60  Agend die ede iſt Solange die Söhne und
Töchter noch minorenn ſind, ſtehen i unter der väterlichen Gewalt,deren Aufgabe ES iſt, die Kinder einem religiös⸗ſittlichen Leben
3u erziehen Aus dieſer Aufgabe ergibt ſich da Recht und die Pflichtda Tun und Laſſen der uder ſorgfältig überwachen. Dochind auch die Minderjährigen M manchen wichtigen Angelegenheitenunabhängig vom Willen der Eltern ud haben das Recht der Selbſt⸗beſtimmung, H der Berufswahl; nd wenn EeS auch mn der
ege geziemend iſt, daß die Kinder nicht ohne Wiſſen der Eltern
einen Stand erwählen, ⁰ haben ſie doch das Recht, m dieſer fürihr zeitliches und ewiges ohl hochwichtigen Angelegenheit ich auchanderswo Rats 3u erholen, namentlich E8 ſich den BerufOrdensſtande handelt. In dieſem etzteren wäre E8
unklug, vor allem auf den Rat der Eltern bren nd die Berufs⸗wahl von ihrem Gutdünken abhängig 3u machen. Den Eltern
10 nicht elten das nötige Verſtändnis für den Ordensſtand, weshalbſie un threr allzu großen natürlichen Ie dem Zum Dienſte Gottes
Im Stande der Vollkommenheit berufenen Kinde nicht ſelten Hinderniſſe bereiten. Us dieſem 2  E der Kinder erwäch für die
Eltern die Pflicht, das Briefgeheimnis auch den minderjährigenSöhnen und Töchtern gegenüber beobachten, obwohl m dieſem
n mit Utem Grunde präſumiert werden kann. Und enn der
Alle die Erlaubnis 3zUum Oeffnen nd Eſen der Briefe V  Er als

Qter Aus triftigen Gründen eine ſittliche Gefahr mn der Korreſpon⸗denz mutet, iſt ohne Frage berechtigt, m dieſelbe Einblick 3nehmen und dieſem Ende, nötig, auch Briefe ù öffnenAuch die deutſche Geſetzgebung anerkennt eine disziplinariſche Be
rechtigung zur effnung der Briefe Doch ird ES mn der Praxisgewöhnlich eraten ſein, vom Gebrauche dieſes Rechtes Abſtandnehmen; denn einerſeits kann der e pflichtmäßiger orgefür das geiſtige Ohl der Kinder n anderer Weiſe erreichwerden, durch Verbot des verdächtigen Briefwechſels, oder
indem man die Korreſpondenten nötigt, durch Vorlegung der Briefeſich vom Verdachte reinigen; und andererſeits erſcheint das
effnen eines iefes ohne ſſen und Willen des Adreſſaten oder
deſſen Unterſchlagung immerhin ehäſſig und iſt geeignet, die Herzen
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der Kinder den Eltern U entfremden. (Vgl IUr Schmid, rief
geheimnis, Jahrgang 1903 dieſer Zeitſchrift.)

Das gleiche ird auch von den Dienſtboten gelten, welche noch
minderjährig ſind, Eſ

CL wenn der Vorgeſetzte Vaterſtelle ver
itt Großjährige nder und Dienſtboten dagegen haben wie alle
anderen Staatsbürger das uneingeſchränkte Recht 3 ordern, daß
ihr Briefgeheimnis nicht verletzt EL Nur ſehr ſchwerwiegende
Gründe, DOte das Ohl der Familie, das vielleicht boshafter⸗
weiſe Ur dieſelben un Gefahr gebracht wird, Urde die Vor—
geſetzten zum effnen und Leſen der Briefe berechtigen, inſowei
dies Zul Abwehr jener Gefahr notwendig iſt ſt E8 alſo Im all
gemeinen dem Hausvater nicht erlaubt, ſich nach Belieben ber das
Briefgeheimnis ſeiner Untergebenen hinwegzuſetzen, ſo iſt 68 noch
weniger dem Briefboten geſtattet, dieſer Rechtsverletzung durch
Einhändigung (C einlaufenden Briefe behilflich ſein „Das Straf
geſetzbuch für das deutſche Reich beſtraft Poſtbeamte, E die
der Poſt anvertrauten Pakete, Briefe öffnen. oder jemandem
Abet wiſſentlich il leiſten“ (Staatslexikon

Ebenſo geſetzwidrig nd darum ündhaft iſt das Uebereinkommen,
das Leo Hit dem Briefboten trifft, ber die Korreſpondenz, brief⸗
ichen oder telegraphiſchen Verkehr ſeiner Konkurrenten Mitteilungen

machen. M. zwar Mitteilungen keine Verletzung des
Briefgeheimniſſes IM ſtrengen Sinne, ind ſie doch eine Ver
letzung des Amtsgeheimniſſes, ſie ſchädigen Im geſchäftlichen Verkehr
das Vertrauen auf die Anſtalt der Poſt und ind den Beamten nd
Bedienſteten derſelben ſtrenge (rboten. „Zufolge des Amtsgeheim—
niſſ dürfen die Poſtbeamten ber das Eſtehen olcher orreſpon⸗
denzen, ber Korreſpondenzkarten, Poſtanweiſungen, deren Inhalt,
ſſe uſwé ImM Intereſſe der Korreſpondenten keine Mitteilung
machen, geſchweige dieſelben an der Korreſpondenz nicht beteiligten
Perſonen vorzeigen oder einhändigen. Die Verletzung dieſer Pflicht
des Amtsgeheimniſſes Ird disziplinariſch geſtraft“ (Oeſterr Staats—
wörterbuch, Art Briefgeheimnis). Selbſt m dem Falle, daß Leo
ſich auf das Recht der Notwehr ungerechter Schädigung
berufen könnte, wäre ES ihm nicht geſtattet, eine Amtsperſon zur
Verletzung des Amtsgeheimniſſes verleiten. ber ImM gegebenen
5  alle liegt wa  einli eine ungerechte Schädigung gar nicht vor;
denn nicht jede gefährliche Konkurrenz iſt auch eine ungerechte. Nur
wenn der Konkurrent durch ungerechte ittel Lüge, Verleum
dung das Geſchäft ſchädigen würde, önnte von einer
verletzung die ede ſein. ſt ihm aber der Konkurrent nUuLr durch
größere Geſchäftskenntniſſe nd E  an  El oder durch andere ih
günſtige Umſtände un dieſem Kampfe ums Daſein überlegen, dann
muß ſich Leo andere Schutzmittel umſehen, die rechtlich nd
ſittlich nicht beanſtändet werden können.

Mautern. Fr Leitner


